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50/2023       Donnerstag, 14.12.2023 
 

Mitteilungen des Bürgermeisteramtes 
 

Abfallangelegenheiten: 
 
Restmülltonne:  Montag, 18.12. 
Blaue Tonne:  Freitag, 22.12. 
 
Blutspendetermin  Dienstag, 02.01.2024 
Oberstadion  14:30 – 19:30 Uhr  
Mehrzweckhalle 
 

Sprechstunden und Mitteilungsblatt im Dezember und über den Jahreswechsel 
 

Das letzte Amtsblatt des Jahres 2023 wird am 21.12.2023 erstellt (Woche 51/52).  
Der Anzeigenschluss ist Donnerstag 21. Dezember, um 09.00 Uhr. 
 

Die letzte Sprechstunde im alten Jahr wird ebenfalls am Donnerstag, 21. Dezember abgehalten. 
In der Woche 52 und 01 bleibt das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.  
 

Die erste Sprechstunde im neuen Jahr findet am Dienstag, 09. Januar 2024 statt. 
Das erste Mitteilungsblatt wird am Donnerstag 11.01.2024 erstellt, Anzeigenschluss 09.00 Uhr. 
 

Geschenktipp 

„Heimatbuch Grundsheim“ 
Das Heimatbuch kann auch weiterhin bei der Gemeindeverwaltung  
Grundsheim zum Preis von 25 € erworben werden.  
Das Buch umfasst ca. 320 Seiten und ist informativ bebildert. 
Machen Sie Gebrauch von diesem Angebot. 
 
Gez. Uwe Handgrätinger, Bürgermeister 

 
 

Abfallkalender der Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis und 
Termine Blaue Tonne der Firma Braig, Ehingen 

Zurzeit wird vom Abfallwirtschaftsamt des Alb-Donau-Kreis der neue Abfallkalender 2024 an alle Haushalte 
per Post verschickt. Dort sind alle Sammlungen für den einzelnen Kunden vermerkt.  
Einzige Ausnahme: Die Abfuhrtermine der blauen Tonne (Abfuhr Papier- und Kartonagen) durch die Fa. 
Braig. Diese Terminblätter werden mit der heutigen Amtsblattausgabe an alle Haushalte durch die Amtsbotin 
verteilt.  
Sie erhalten separat zugestellt: 

 Veranstaltungskalender Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 2024 
 Veranstaltungen in den Winkelgemeinden 2024  
 Abfuhrtermine Blaue Tonne 2024 
 Abfallkalender 2024 

 

…..denken Sie rechtzeitig an Ihre Weihnachtswerbung! 

Das letzte Amtsblatt für 2023 erscheint am 21. Dezember. 
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Fundsache 
Bei der Gemeindeverwaltung Oberstadion wurde am 13.12. ein Geldbeutel abgegeben. Gefunden wurde 
dieser auf dem Parkplatz beim Friedhof in Oberstadion. 
Der Eigentümer soll sich bitte unter der Rufnummer: 07357/9214-0 auf dem Rathaus Oberstadion melden. 
Bürgermeisteramt Oberstadion 
 

 

 
Notrufnummern im Rettungsdienstbereich 
Ulm / Alb-Donau-Kreis 
NOTRUF  
Polizei    110 
Feuerwehr/Rettungsdienst 112 
Medizinische Notfälle  112 
Kreiskrankenhaus Ehingen  07391 5860 
Ausschl. Krankentransport  0731 / 19222 
Gas-Störungsstelle  0800 0 82 45 05 
EnBW Hotline, Strom-Störungen 0800 3 62 94 77 
 

 
 

an Wochenenden und Feiertagen  
unter der einheitlichen Rufnummer 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen 
An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen (auch 
24./31.12.) 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfü-
gung. Für die Sprechstunde benötigen Sie keinen Termin. 
 

 
 
 
 

Immer aktuelle Notdienste der Apotheken in  
Baden-Württemberg:  
https://www.lak-bw.de/Notdienstportal 
Notdienstkreis 134 Ehingen-Laupheim 
 

Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz: 0800/0022833 
(kostenfrei), Handy: 22833 (max. 69 ct/Min),  
Der Notdienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und endet 
um 08.30 Uhr des Folgetages 
 
Freitag, 15.12.23  
Alpha-Apotheke, Spitalstraße, Ehingen 
Samstag, 16.12.23 
Apotheke am Bronner Berg, Leibnizstr. 5, Laupheim 

Sonntag, 17.12.23 
Schloss-Apotheke, Obermarchtal 
Schloss-Apotheke, Ehinger Str. 28, Erbach 
Montag, 18.12.23 
Löwen-Apotheke, Ehinger Str. 31-33, Erbach 
Dienstag, 19.12.23 
Vitalis-Apotheke, Talstraße, Ehingen 
Mittwoch, 20.12.23 
Rats-Apotheke, Marktplatz 3, Laupheim  
Donnerstag, 21.12.23 
Apotheke Dr. Mack, Schillerstraße 14, Munderkingen 
Freitag, 22.12.23 
Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein, Ehingen 
 

 
 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer  
0761/120 120 00 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer 
07393/ 3 8 8 2 

 

 

Telefon 0800 / 0 586 586 
Ihr Anruf ist gebührenfrei 

 

 
Tel.: 07391 – 703147 
E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de  
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de 

 

Zum Nachdenken  

  So weit die kleine Kerze Schimmer wirft, so scheint die gute Tag in arger Welt.  
         William Shakespeáre 

 
 

Blutspende zwischen den Jahren ist unverzichtbar  
 
Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkrankung:  
Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt.  
 
Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die trotz der andauernden Erkältungswelle fit und gesund sind, sich 
zwischen den Jahren einen Termin zur Blutspende zu reservieren. Blut spenden ist unverzichtbar und die 
einfachste Art Leben zu retten.  
Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! Jeder Typ ist gefragt! 
 

Nächster Termin: 
Dienstag, dem 02.01.2024  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Mehrzweckhalle, Eicher 4, 89613 OBERSTADION 
 
Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter www.blutspende.de/termine 
 

Notruf - Rettungsdienst   

Ärztlicher Notdienst 

Apothekendienst 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Wochenenddienst Sozialstation 

Raum Munderkingen 

Ambulanter Pflegeservice 
Der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis 
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Lerngang der Klasse 4 zur FFW Oberstadion 
 

 
 
Die Klasse 4 beschäftigt sich im Sachunterricht seit einiger Zeit mit dem Thema Feuer. In der Schule lernten 
sie bereits theoretisch und anhand kleiner Experimente, wie ein Feuer entsteht und wie man es löschen kann.  
Am 07.12.23 besuchte die Klasse dann die Freiwillige Feuerwehr Oberstadion. Dort empfingen Felix Ried und 
Markus Weiß die Schüler*innen und führten sie durch das gesamte Feuerwehrhaus. Die Ausrüstung eines 
Feuerwehrmannes und die Ausstattung der Fahrzeuge wurden genau unter die Lupe genommen und kindge-
recht erklärt. Dabei stellten die Schüler*innen unzählige Fragen, die von den beiden geduldig beantwortet 
wurden. Zum Abschluss wurden die Schüler*innen dann mit zwei Fahrzeugen der Feuerwehr zur Schule zu-
rückgefahren.  
Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberstadion, allen voran Felix 
Ried und Markus Weiß, für diese interessante und spannende Führung.  
 
 
 

Versorgung über den Jahreswechsel sicherstellen. Blut wird kontinuierlich jeden Tag zur Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten benötigt: Zum Beispiel zur Behandlung von Krebserkran-
kungen, bei Operationen oder Unfallverletzungen.  
 
 

„Damit es zwischen den Jahren nicht eng wird, bitten wir diejenigen, die den Herbst-
Schnupfen schon hinter sich haben, oder gänzlich davon verschont geblieben sind: Bitte 
reservieren Sie sich einen Termin zu Blutspende. Blutspenden sind für die Versorgung der 
Patient*innen unverzichtbar“, betont Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspen-
dedienstes Baden-Württemberg – Hessen.  

 

Als Dankeschön für die gute Tat erhalten Blutspender*innen im Zeitraum vom 18.12.2023 
bis 05.01.2024 eine exklusive Emaille-Tasse im DRK-Design. 
 
Blut spenden? So einfach läuft‘s: Termin reservieren und mit einer Blutspende in weniger als 
einer Stunde Zeit bis zu drei Menschen helfen! Die reine Blutentnahme dauert dabei ca. 10 Minu-
ten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spenderfragebogens, das ver-
trauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.  
 
Alle Termine und weitere Informationen unter www.blutspende.de oder unter 0800 11 949 11.  
Bildmaterialien stehen unter www.blutspende.de/presse/mediathek zur Verfügung. 
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Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 

Alb-Donau-Kreis 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Erneuter Entwurfsbeschluss 

- Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit - 
 

Bebauungsplanentwurf 

„Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 5. Änderung“ 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen,  

Gemarkung Munderkingen  

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 
hat am 22.05.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans „Gewerbe- 
und Industriegebiet an der B 311, 5. Änderung“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch aufzustellen und 
gemäß § 13 Baugesetzbuch ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen. 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 
hat am 12.12.2023 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Gewerbe- und Indust-
riegebiet an der B 311, 5. Änderung“, Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkin-
gen, Gemarkung Munderkingen, gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf nach § 4a Abs. 3 Bau-
gesetzbuch und § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 Landesbauordnung Abs. 7 BW erneut zu 
veröffentlichen. 
 
Das Plangebiet wird, wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt, begrenzt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geltungsbereiche der 5. Änderung befinden sich innerhalb des Gewerbe- und Industriegebiet 
an der B 311, südlich und nördlich der Carl-Benz-Straße. Sie umfassen Teile der Flurstücksnum-
mern 300/45, 300/47 und 300/31. Alle Änderungsbereiche in dieser Abgrenzung haben zusammen 
eine Größe von ca. 2.830 m². 
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Da der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch geändert wird, wird 
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a und von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

Im Einzelnen gilt für die 5. Änderung des Bebauungsplanentwurfs die Planzeichnung (Teil A) vom 
12.12.2023. 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
Neben redaktionellen Änderungen wurden gegenüber dem Entwurf des Bebauungsplans, der vom 
26.06.2023 bis zum 28.07.2023 nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch veröffentlicht wurde, folgende 
Punkte geändert/ergänzt: 
 
- Abgrenzung des Geltungsbereiches 
 
Das ursprünglich auf dem Flst. Nr. 300/31 vorgesehene Ersatzpflanzgebot wird darauf nur noch in 
Teilen umgesetzt. Als Ersatz dafür wird ein neues Pflanzgebot auf dem Flst. Nr. 300/47 umgesetzt.  
 
Stellungnahmen dürfen gem. § 4 a Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch nur zu jenen Teilen vorgebracht 
werden, die gegenüber dem Entwurf vom 22.05.2023 geändert oder ergänzt wurden. Die Dauer 
der Veröffentlichungsfrist wird gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch auf 2 Wochen verkürzt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung  
 

von Montag, den 18.12.2023 bis Freitag, den 05.01.2024, 
 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/bauleitplanung+der+zweckverba-
ende.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht.  
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Bebauungsplans an folgender 
öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
 
- Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 Munderkin-

gen 
Öffnungszeiten / Dienststunden: 
Montag  bis  Freitag      vormittags  von   08:30 bis 11:45 Uhr 
Montag bis Donnerstag  nachmittags  von   13:45 bis 16:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also bis einschließlich  
05.01.2024, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift während der Dienststunden bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) oder schriftlich an die Verwaltungsgemein-
schaft Munderkingen richten. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift 
der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschrif-
ten unberücksichtigt bleiben können. 

Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 
zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der In-
ternetadresse der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffent-
lich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 
Munderkingen, den 15.12.2023 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des Vorentwurfs 

14. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes der Verwaltungs-
gemeinschaft Munderkingen im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker 
(Leib-/Brünnelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB 

- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
- Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.12.2023 in öffentlicher 
Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 14. Änderung der 1. Teilfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen beschlossen. Die Aufstellung der Flächen-
nutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker erfolgen. 

Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB wurde eben-
falls in öffentlicher Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen am 12.12.2023 gefasst. 

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung 
werden am 15.12.2023 im Amtsblatt und auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen be-
kannt gemacht. 

Der Öffentlichkeit wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvorentwurf im Zeit-
raum vom 18.12.2023 bis zum 19.01.2024 Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie sich 
hierzu zu äußern.  

Flächennutzungsplan 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die Solarenergie 
zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Bebauungs-
planaufstellung geändert. 

Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen werden beide Teil-
flächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Teilfläche 2 ist zudem als Fläche für die Rohstoffge-
winnung (laut Regionalplan Donau Iller) ausgewiesen. Angrenzend dargestellte Nutzungen werden durch das 
Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Geltungsbereich 

Für die Planung vorgesehen sind zwei insgesamt ca. 8,5 ha umfassende Flächen mit einer vorläufig geplanten 
Anlagenleistung von ca. 8 MWP innerhalb der Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker, ca. 1,5 km 
nördlich der Gemeinde Rottenacker.  

Die Teilfläche 1 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 646 und 647 vollständig und weist 
eine Gesamtfläche von etwa 3,3 ha auf. 

Der Teilfläche 1 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 
- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6176 (Gemarkung Kirchen) 

- Im Osten durch das Flurstück Nr. 6175 (Gemarkung Kirchen) 

- Im Süden durch das Flurstück Nr. 636 (Gemarkung Rottenacker) 

- Im Westen durch das Flurstück Nr. 645 (Gemarkung Rottenacker) 

 
Die Teilfläche 2 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 683 vollständig und weist eine Ge-
samtfläche von etwa 5,2 ha auf. 
Der Teilfläche 2 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 

- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6174 (Gemarkung Kirchen) 

- Im Osten durch das Flurstück Nr. 684 (Gemarkung Rottenacker) 

- Im Süden durch das Flurstück Nr. 294 (Gemarkung Herbertshofen) 

- Im Westen durch das Flurstück Nr. 330 (Gemarkung Rottenacker) 
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Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der künftige Geltungsbereich ergibt sich aus dem 
nachfolgenden Plan und ist schwarz umrandet. 

Plangebietsabgrenzung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Rottenacker (Leib-/Brünnelesäcker)“, Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker (ohne Maß-
stab):  

Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des Planungsberei-
ches. 

 

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rottenacker (Leib-/Brün-
nelesäcker)“ 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeitraum vom 
18.12.2023 bis zum 19.01.2024, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen einzureichen. 

Verfügbar sind die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Markstraße 
7, 89597 Munderkingen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 

Montag bis Donnerstag  nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet 
unter der Internet-Adresse https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplan-
verfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden-Württemberg unter folgendem 
Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste. 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffentlichkeit betei-
ligt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der Durchführung des Verfahrens 
gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 

Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von Bedeutung ist. 

646 
647 

683 
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Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können. 

Munderkingen, den 15.12.2023 

Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender 

 

Mitteilungen des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 
 

Öffnungszeiten der Einrichtungen der Abfallwirtschaft zum Jahreswechsel 
 
Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe und Grüngutsammelplätze: 
Zwischen den Feiertagen haben die Entsorgungseinrichtungen des Alb-Donau-Kreises zu den üblichen Zei-
ten geöffnet. Sie sind auf der Homepage www.aw-adk.de unter der Rubrik „Standorte“ zu finden. Es gelten 
die Winteröffnungszeiten.  
An den Feiertagen sind die Einrichtungen geschlossen, hierfür gibt es keine Ersatzöffnungszeiten an ande-
ren Tagen.  
 
Deponien Litzholz, Ochsenhölzle, Roter Hau und Unter Kaltenbuch: 
Letzter Öffnungstag für die Deponien im alten Jahr ist der Freitag, 22. Dezember 2023. Erster Öffnungstag 
im neuen Jahr ist der Montag, 8. Januar 2024.  
Hinweis: Der Grüngutsammelplatz auf der Deponie Litzholz ist zu den üblichen Winteröffnungszeiten – außer 
an den Feiertagen - geöffnet.  
 
 

Kein Behördenbesuch notwendig: 
Aufenthaltserlaubnis für Geflüchtete aus der Ukraine wird automatisch verlängert 

Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und die am 1. Februar 2024 eine gültige 
Aufenthaltserlaubnis besitzen, wird diese Aufenthaltserlaubnis automatisch bis zum 4. März 2025 verlängert. 
Ein Antrag auf Verlängerung bei der zuständigen Ausländerbehörde ist nicht erforderlich. Die betroffenen 
Personen müssen daher keinen Kontakt zur Behörde aufnehmen. 
 
Grundlage ist die am 5. Dezember 2023 in Kraft getretene Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverord-
nung des Bundesinnenministeriums. Weitere Informationen gibt es online auf dem Online-Hilfeportal der 
Bundesregierung für Geflüchtete aus der Ukraine: www.germany4ukraine.de. 
 
 

Auswirkungen der Änderung 
der Landesbauordnung Baden-Württemberg 

Die Landesbauordnung Baden-Württemberg wurde im Blick auf die Digitalisierung von Baugenehmigungs-
verfahren im Rahmen des sogenannten Virtuellen Bauamts Baden-Württemberg geändert. Diese Änderung 
trat am 25. November 2023 in Kraft. 
Die Plattform „Virtuelles Bauamt Baden-Württemberg (ViBa BW)“ wird seit November 2022 von Pilotkommu-
nen erprobt und dabei auch den landesrechtlichen Voraussetzungen angepasst. Seit Sommer 2023 laufen 
die ersten Tests unter Realbedingungen. 
Das Virtuelle Bauamt ist eine End-to-End-Lösung: Von der Antragsstellung, über die Beteiligung von Behör-
den, Bearbeitung des Vorgangs bis zur Bekanntgabe der Entscheidung sollen alle Verfahrensschritte medi-
enbruchfrei digital erfolgen. Herzstück ist der digitale Vorgangsraum – ein Bereich, in dem Bauherr, Bauamt 
und alle anderen betroffenen Behörden direkt und simultan am Antrag arbeiten können. 
 
Die wichtigsten Änderungen in der Landesbauordnung (LBO) 
Das Einreichen 
Bis das Virtuelle Bauamt in Echtbetrieb geht, müssen Bauanträge direkt bei den unteren Baurechtsbehörden 
(Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz) unter der Mailadresse 
bauantrag@alb-donau-kreis.de und nicht mehr über die Gemeinden eingereicht werden. Die Gemeinden 
werden seitens der unteren Baurechtsbehörde unverzüglich über die eingehenden Vorhaben informiert.  
 
Die Nachbarbeteiligung 
Die Beteiligung angrenzender Nachbarinnen und Nachbarn wird auf Fälle begrenzt, in denen diese tatsäch-
lich unmittelbar betroffen sind – also bei Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von nachbarschüt-
zenden Vorschriften.  
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Die Bekanntgabe 
Baurechtliche Entscheidungen sollen künftig elektronisch bekanntgegeben werden können. Dies ermöglicht 
es, digitale Baugenehmigungsverfahren medienbruchfrei, also durchgängig elektronisch durchführen zu kön-
nen. Derzeit ist in der LBO noch eine formelle, schriftliche Zustellung vorgeschrieben. 
Verpflichtend elektronisch 
Nach aktueller LBO-Fassung können Anträge und Bauvorlagen elektronisch eingereicht werden. Künftig soll 
dies verpflichtend der Fall sein. Ab 1. Januar 2025 soll eine Einreichung in Papierform ausgeschlossen sein. 
 
 

Webinare am 9. Januar 2024: 
„Von Anfang an mit Spaß dabei“: Tipps zur Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern 

Im Rahmen von zwei Webinaren informiert eine Referentin der Landesinitiative „Beki“ (Bewusste Kinderer-
nährung) am Dienstag, den 9. Januar 2024, zur Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern: Der Vortrag, 
der wahlweise von 9 bis 10:30 Uhr oder von 19 bis 20:30 Uhr online kostenfrei besucht werden kann, steht 
unter dem Motto „Von Anfang an mit Spaß dabei“ und erklärt, wie die Einführung von Beikost bei Babys gut 
gelingt. 
Anmeldung für die Vorträge unter:  
9 Uhr: https://join.next.edudip.com/de/webinar/20241/1937643 
19 Uhr: https://join.next.edudip.com/de/webinar/202412/1938399 
 
 

Erste Planungen für künftige Wasserstoff-Infrastruktur 
im Alb-Donau-Kreis 

„Eine funktionierende Wasserstoff-Infrastruktur wird zukünftig ein wichtiger Baustein sein, mit dem wir unsere 
Energieversorgung sichern können – und dies klimafreundlich CO2-neutral mit regenerativen Energien. Da-
her haben wir ein Projekt angestoßen, das dazu beitragen soll, diese Zukunftstechnologie in die Fläche zu 
bringen. Durch eine Kooperation mit der EnBW und lokalen Unternehmen möchten wir die gesamte Wert-
schöpfungskette abdecken: Ein Elektrolyseur soll bei uns im Alb-Donau-Kreis den Wasserstoff produzieren. 
Dieser kann dann an einer extra dafür eingerichteten Tankstelle an der B311 in Ehingen an Lastwagen und 
Busse abgegeben werden. Unsere Kreisverwaltung übernimmt dabei die Koordination und die ,Scharnier-
funktion´ zwischen den innovativen Unternehmen des Alb-Donau-Kreises“, sagt Landrat Heiner Scheffold in 
der heutigen Sitzung des Verwaltungsausschusses, in der das Projekt vorgestellt wurde.  
 
Das erste Treffen der beteiligten Akteure fand am 31. Oktober 2023 im Ehinger Ritterhaus, einer Außenstelle 
des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, statt. Neben dem Energieversorger EnBW, der die Bereitstellung von 
grünem Wasserstoff aus regionalen erneuerbaren Energien beabsichtigt, sind der Tankstellenbetrieb Daniel 
Späth und die Firmen Bayer, Bottenschein, Denkinger und Stöhr involviert, die wasserstoffbetriebene Busse 
und Lastwagen anschaffen wollen. Darüber hinaus bringt die Stadt Ehingen, die bereits seit über zehn Jah-
ren als „Nachhaltige Stadt“ die Energiewende vorantreibt, ihre Kompetenzen und Erfahrungen in das Projekt 
ein. Beim Auftaktgespräch mit den Projektbeteiligten im Ritterhaus wurde die grundsätzliche Planung nun 
konkretisiert. Die Realisierung dürfte voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Für Anfang 2024 
ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („Letter of Intent“) vorgesehen. Weitere interessierte Unter-
nehmen oder Institutionen sind herzlich eingeladen, zu dem Projekt dazu zustoßen. 
 
„Insbesondere der Logistik- und Transportbereich eignet sich gut als Blaupause für eine Wasserstoff-Versor-
gung in unserer Region. Und die Vorgaben der EU stellen die Unternehmen im ÖPNV mit der „Clean Vehicle 
Directive“ vor große Herausforderungen. Es ist an uns, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen und 
neuen Technologien gegenüber offen zu sein. Positive Veränderungen entstehen, wenn jeder seinen Teil 
leistet. Wir möchten mit dem Projekt zum Klimaschutz und zur Energieversorgungssicherheit in unserer Re-
gion beitragen und darüber gleichzeitig die Wirtschaftskraft unserer Region erhalten. Unsere Unternehmen 
bringen dafür die richtige Dynamik und wertvolle Expertise mit“, sagte Landrat Heiner Scheffold. 
 
Wasserstoff-Ausbau in der Region vorantreiben 
Das Pilotprojekt in Ehingen entsteht im Rahmen der Modellregion Mittlere Alb-Donau-Ostwürttemberg „H2-
WANDEL“ (ehemals „Hy-Five Modellregion Grüner Wasserstoff“), in der der Alb-Donau-Kreis beteiligt ist. 
Weitere geplante Leuchtturm-Projekte sind beispielsweise ein Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung am 
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) im Science Park Ulm, in einem neuen Indust-
riepark bei Schwäbisch-Gmünd sowie einer Wasserstoff-Tankstelle im Stadtkreis Ulm.  
 
„Im Alb-Donau-Kreis gilt es, die Wasserstoff-Technologie in die ländlich geprägte Fläche zu bringen. Ein ge-
eigneter Standort ist dafür die große Kreisstadt Ehingen, direkt an der Verkehrsachse B311 gelegen, die als 
‚nicht-gebaute Autobahn der 1970er Jahre gilt‘. Ehingen und die direkte Umgebung sind zudem Sitz mehre-
rer Bus- und Transportlogistik-Unternehmen“, sagte Scheffold. „Es wird zwar noch viele Jahre dauern, bis 
die Wasserstoff-Fernleitungen fertiggestellt werden, die nach eindringlichen Appellen aus unserer Region 
nun auch bis zu uns verlegt werden sollen. Vor Ort haben wir dann über die Netze Südwest bereits eine ide-
ale Leitungsinfrastruktur in die Fläche. Es gilt, unsere Wasserstoffinfrastruktur frühzeitig aufzubauen und da-
raufhin auszurichten und die innovative Dynamik unserer Region zu nutzen“, so der Landrat. 
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Sitzung des Kreistags 
Am Montag, 18.12.2023, findet im Großen Saal der Lindenhalle in Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 Ehin-
gen) eine 

Sitzung des Kreistags 
statt. Beginn ist um 14:30 Uhr. 
Tagesordnung 
Öffentliche Beratung 
1. Haushaltssatzung 2024 mit Festsetzung des Haushaltsplans und Beschluss über die Finanz-

planung 2023 – 2027 
2. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis 
3. Abfallwirtschaftssatzung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft vom 13.12.2021,  2. Änderung 
4. Geplante Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH 
5. Vorbereitung der Kreistags- und Europawahl 2024 - Bildung des Kreiswahlausschusses 
6. Bekanntgaben, Annahme von Spenden 

 
Heiner Scheffold 
Landrat 
 

Neun Tagesmütter beenden Qualifizierungskurs 
für die Kindertagespflege erfolgreich 

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat über den Zeitraum von einem Jahr einen Qualifizierungskurs für an-
gehende Kindertagespflegepersonen in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Ulm durchgeführt.  
 
Der Qualifizierungskurs im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten dient dazu, dass die angehenden Kinderta-
gespflegepersonen die pädagogische Arbeit als Kindertagespflegeperson kennenlernen und dazugehörige 
Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit Kindern erlernen und verfestigen. Zudem dient die Ausbildung 
dazu, dass die Kindertagespflegepersonen aktuelles Fachwissen in Bezug auf die Kinderbetreuung erwer-
ben.  
Der Qualifizierungskurs für angehende Kindertagespflegepersonen untergliedert sich in zwei Kurseinheiten. 
Durch den ersten Teil des Qualifizierungskurses werden die angehenden Kindertagespflegepersonen auf 
ihre Arbeit am Kind vorbereitet. Während des zweiten Teils werden die Kindertagespflegepersonen in ihrer 
Arbeit mit dem Kind unterstützt und angeleitet.  
 
Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, findet in der Familienbildungsstätte Ulm der offizielle Kursab-
schluss in Form eines Kolloquiums statt. Für den erfolgreichen Abschluss der Qualifikation wird dort neun 
Absolventinnen feierlich ihr Landeszertifikat des Landesverbandes Kindertagespflege Baden-Württemberg 
überreicht.  
 
Alle Teilnehmerinnen sind nach Abschluss des Kurses qualifizierte Tagesmütter und erhalten eine Pflegeer-
laubnis, um in der Tagesbetreuung von Kindern (vordergründig 0 bis 3 Jahre) aus dem Alb-Donau-Kreis tätig 
werden zu können. Die Frauen fördern die Tageskinder in ihrer Entwicklung und sind eine Bezugsperson für 
die Kinder. Durch die Tagesmütter erhalten Eltern ein flexibles Betreuungssetting, dass Familie und Beruf 
vereinbar macht. 
 
 

Qualifizierungskurs für die Kindertagespflege im Alb-Donau-Kreis 
startet im April 2024 – freie Plätze vorhanden! 

Die Kindertagespflege stellt neben den Kindertageseinrichtungen die wichtigste Säule der Kinderbetreuung 
dar. Kindertagespflege wird im Haushalt der Kindertagespflegeperson, der Personensorgeberechtigten oder 
in anderen geeigneten Räumen geleistet. Der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis e.V. bildet im Rahmen 
des Qualifizierungskurses Interessierte zu Kindertagespflegepersonen aus, die Kindern einen liebevollen 
und sicheren Betreuungsplatz geben möchten. Der Qualifizierungskurs ist eine der Voraussetzungen, um 
eine Pflegeerlaubnis zu erhalten.  
 
Zugangsvoraussetzung für den Kurs ist unter anderem ein qualifizierter Hauptschulabschluss. Der nächste 
Kurs beginnt im April 2024. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse für weitere Informationen an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachbe-
reich Kindertagespflege. 
 
Ansprechpartnerin ist: 
Barbara Benz, Tel.: 0731 185 4437, E-Mail: barbara.benz@alb-donau-kreis.de 
Telefonzeiten: 
Montag-Donnerstag von 8 bis 16 Uhr / Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Anschrift: 
Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis, Schillerstr. 30, 89077 Ulm 
Homepage: www.tagesmuetterverein-alb-donau-kreis.de 
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Regierungspräsidium Tübingen  
 

Regierungspräsident Klaus Tappeser übergibt Meisterbriefe  
für den Beruf Landwirt/in 

Feierliche Stimmung herrschte am 11. Dezember 2023 bei der Überreichung der Meisterbriefe im Beruf 
Landwirt/in im Kloster Ochsenhausen. Acht Landwirtinnen und 30 Landwirten konnte Regierungspräsident 
Klaus Tappeser zum Meistertitel in ihrem Berufsstand gratulieren.  
Der Bibliothekssaal des Klosters Ochsenhausen war ein würdevoller Rahmen für die feierliche Übergabe der 
Meisterbriefe der neuen Meisterinnen und Meister der Landwirtschaft im Regierungsbezirk Tübingen. 
 
Die 38 neuen landwirtschaftlichen Leistungsträger sowie deren Partner, Eltern und Freunde waren Gäste 
des Regierungspräsidiums Tübingen. Begrüßt wurden sie von Abteilungspräsidentin Anita Schmitt vom Re-
gierungspräsidium Tübingen sowie Bürgermeister Philipp Bürkle. Landrat Mario Glaser sowie der Vizepräsi-
dent des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg, Benno Wichert hielten ein Grußwort. Die Festrede 
hielt Regierungspräsident Klaus Tappeser, der anschließend auch die Meisterbriefe überreichte. Durch den 
sich anschließenden „Meistertalk“ führte Bernhard Bitterwolf. 
Regierungspräsident Klaus Tappeser zeigte sich begeistert von der Leidenschaft für ihren Beruf und dem 
hohen Engagement bei den jungen Meisterinnen und Meistern. Der Meistertitel habe in unserer Gesellschaft 
nach wie vor einen hohen Stellenwert, ist er doch im Europäischen Qualifikationsrahmen bei der beruflichen 
Bildung auf der gleichen Stufe eingeordnet wie der Bachelor-Abschluss bei der akademischen Bildung.  
 
Tappeser hob in seiner Rede auch die markt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen für die Land-
wirtschaft hervor und betonte deren Rolle bei der Energiewende. Außerdem sei die Branche besonders vom 
Klimawandel betroffen. 
Er appellierte an die Jungmeisterinnen und –meister, sich diesen Herausforderungen zu stellen, die Betriebe 
entsprechend auszurichten und anzupassen und durch profunde Öffentlichkeitsarbeit über Ihre tägliche Ar-
beit, die dem Wohle aller dient, zu informieren. Auf diesem Weg könne die Landwirtschaft zu einem ihrer 
Leistung und Bedeutung angemessenen Bild in der Öffentlichkeit beitragen. 
Regierungspräsident Klaus Tappeser bedankte sich bei allen, die die qualitativ hochwertige Aus- und Fortbil-
dung ermöglichen und die jungen Meisterinnen und Meister auf ihrem erfolgreichen Weg zur Prüfung beglei-
tet haben. Dies gilt insbesondere für die Lehrerinnen und Lehrer der Fachschulen für Landwirtschaft in Biber-
ach und Ravensburg sowie den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern. Diese haben bei der regierungsbe-
zirksweiten Aus- und Fortbildung für den Beruf Landwirt/in einen besonderen Stellenwert. 
 

Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum  
stellte Flächenverbrauch in Fokus ihrer Fachtagung 

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft traf sich am 6. Dezember 2023 
in Bad Buchau 
Am 06. Dezember 2023 fand auch in diesem Jahr die Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum 
(AGLR) statt. Unter dem Titel „Flächen sparen! Schaffen wir die Netto-Null?“ bot die Tagung im Kurzentrum 
von Bad Buchau ein Forum zur Diskussion sowie zum interdisziplinären Erfahrungsaustausch.   
 

Regierungspräsident Klaus Tappeser begrüßte als Vorsitzender der AGLR im Regierungsbezirk Tübingen 
die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft sowie interessierte Bürgerinnen 
und Bürger. „Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 die Netto-Null im Flächenverbrauch zu 
schaffen. Dieses Ziel stellt vor dem Hintergrund des täglichen Zuwachses an Siedlungs- und Verkehrsfläche 
insbesondere im ländlichen Raum und der knappen Ressource Boden eine große Herausforderung dar. Die 
Förderprogramme des Landes sowie die Fortschreibung des neuen Landesentwicklungsplans stellen daher 
wichtige Bausteine dar, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen“, begründete Regierungspräsident Klaus 
Tappeser die Auswahl des diesjährigen zentralen Tagungsthemas.  
Im Anschluss an die Begrüßung berichtete Ulrike Kessler, Abteilungsleiterin der Abteilung „Landesentwick-
lung, Regionalplanung und Geoinformation“ im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zum aktuel-
len Stand des Landesentwicklungsplans und gab den Teilnehmenden hierzu einen Ausblick in die geplanten 
Änderungen.  
An den Beitrag schloss sich ein Vortrag von Dr. Dirk Seidemann, Verbandsdirektor des Regionalverbands 
Neckar-Alb zum Thema der flächensparenden Regionalplanung an. In diesem Rahmen referierte er zu den 
Herausforderungen und Ansätzen aus Sicht der Regionalplanung.  
 

Hierauf folgten mehrere kurze Impulsvorträge zum Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen von Erika 
Simon, Landwirtschaftsamt Landkreis Biberach, Günter Müller, Fachbereichsleiter Planung und Technischer 
Service der Stadt Buchen, Andreas Stein, Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG und Heinrich Hennig, land-
wirtschaftlicher Betrieb Walldürn. Abschließend referierten Dr. Michael Klinger, Bürgermeister der Gemeinde 
Gottmadingen und Katharina Thomas, Allmannwappner Architekten München, darüber, wie Gewerbegebiete 
flächensparend geplant und entwickelt werden können.  
Abschließend erhielten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich mit den Referenten intensiv auszutauschen 
und zu diskutieren.  
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Gemeindetag Baden-Württemberg informiert: 
 

„Umsatzsteuerpflicht für Schulen und Kitas – Unbürokratische 
Lösung beim Kuchenverkauf“ vom 08.12.2023 

Zur Ankündigung des Finanzministeriums, die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf von Kuchen an Schulen 
nun doch unbürokratisch zu lösen, erklärt der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jä-
ger: 
„Der Schulkuchenverkauf hat die Komplexität der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand als Anwen-
dungsbeispiel deutlich gemacht. Es ist gut, dass die Politik nun eine unbürokratische Lösung dafür gefunden 
hat. Wo ein politischer Wille ist, findet sich demzufolge auch ein pragmatischer Weg. Das muss die Haltung 
sein, nicht nur bei der neuen Form der Umsatzbesteuerung für den Kuchenverkauf an den Schulen, sondern 
auch für alle staatlichen Ebenen. Es muss der Grundsatz gelten: Entlastung dort, wo es möglich ist. 
Das europäische Wettbewerbsrecht passt nicht zur pragmatischen Form der kommunalen Aufgabenerfüllung 
in Deutschland. Wir unterstützen das Finanzministerium und das Land Baden-Württemberg weiter dabei, 
pragmatische Lösungen zu finden. Was beim Schulkuchenverkauf geht, muss auch bei weiteren Aufgaben 
nochmals geprüft werden.“ 
 
 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 

 

Energiesparen über Weihnachten  
Schließtage vom 22. bis 29. Dezember 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Von Freitag, 22.12.2023, bis einschließlich Freitag, 29.12.2023, bleiben die Dienststellen der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Außenstellen, geschlos-
sen. Über das Servicetelefon unter der Rufnummer 0800 1000 4800 können sich Kundinnen und Kunden zu 
Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin an allen Werktagen von 7:30 Uhr bis 19.30 
Uhr (freitags bis 15:30 Uhr) informieren. Videoberatungen finden in dieser Zeit nicht statt.  
Bereits im letzten Jahr konnte die DRV BW dadurch beträchtliche Energieeinsparungen verzeichnen. Diesen 
Beitrag zum Energiesparen möchte sie 2023 mit den Schließtagen zwischen Weihnachten und Neujahr wie-
derholen.  
Ab Dienstag, 2. Januar 2024, stehen alle Dienststellen und Beratungsleistungen der DRV BW wieder zu den 
bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.  
 

Rentenversicherung keine Finanzreserve für Haushaltsloch des Bundes 
Erhöhung des Reha-Haushaltes wichtig für Unternehmen 

Am 12. Dezember wurde der Haushalt 2024 der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW) von der Vertreterversammlung in Stuttgart verabschiedet. Mit rund 28 Milliarden Euro fällt er 1,55 Milli-
arden Euro höher aus als 2023 und steigt damit um 5,94 Prozent. Der Haushaltsplan der DRV BW basiert 
auf der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der allgemeinen Rentenversicherung. Im laufenden Jahr fal-
len die Einnahmen aufgrund der Rekordzahl sozialversichungspflichtig Beschäftigter deutlich höher aus als 
ursprünglich prognostiziert.  
 

Mögliche Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts  
Andreas Schwarz, Erster Direktor der DRV BW, machte deutlich: „Die aktuell positive Einnahmeentwicklung 
darf vor dem Hintergrund des Urteils zur Schuldenbremse vom 15. November 2023 von der Politik nicht zum 
Anlass genommen werden, den Bundeszuschuss zur allgemeinen Rentenversicherung zu kürzen.“ Denn 
schon heute zeigten die Vorausberechnungen, dass die Rücklagen der allgemeinen Rentenversicherung in 
den nächsten Jahren fallen und sich von voraussichtlich 1,67 Monatsausgaben zum Jahresende 2023 ab 
2028 knapp über der Untergrenze von 0,2 Monatsausgaben einpendeln werden. „Auch der Rückgriff auf die 
Nachhaltigkeitsrücklage zur Schließung der Haushaltslöcher scheidet aus“, so Schwarz. Dies würde die Last 
auf zukünftige Beitragszahlende und Rentenbeziehende verschieben und schade damit dem Vertrauen in 
die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente.  
 

Rentenversicherung wichtiger Partner für Unternehmen  
Die Rolle der DRV BW für die Unternehmen unterstrich Direktorin Saskia Wollny. Gute Rehabilitation ist mit 
Blick auf die demographische Entwicklung insbesondere für den zukünftigen Arbeitsmarkt ein entscheiden-
der Faktor: Das wichtigste Ziel sei es, Mitarbeitende bei gravierenderen Beschwerden durch individuelle 
Reha-Maßnahmen wieder erfolgreich in das Erwerbsleben zurückzubringen und möglichst lange zu halten. 
„Reha rettet Lebensläufe“, betonte Wollny.  
Baden-Württemberg ist mit seiner ambulanten und stationären Reha-Landschaft gut aufgestellt. Damit Men-
schen trotz gesundheitlicher Probleme wieder im Beruf stehen können, sind im Haushalt 2024 der DRV BW 
rund 617,4 Mio. Euro bedarfsorientiert angesetzt. Das entspricht einer Zunahme um 3,95 %. „Es ist wichtig, 
dass die Erfolge der Reha wahrgenommen und als wichtiger Bestandteil der gesamten Gesundheitsvorsorge 
gesehen werden“, hob Wollny hervor.  
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Kolping-Bildungszentrum Riedlingen  
 
Einladung zum Infotag im Kolping-Bildungszentrum Riedlingen am  
16. Dezember 2023 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
 
Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingeladen, unsere Schulen kennen zu lernen. Außerdem 
informiert vor Ort Herr Steinle, Berufsberater von der Agentur für Arbeit, über die beruflichen Chan-
cen nach dem Schulabschluss (10:30 Uhr und 11:00 Uhr)  
 

Prüfungsvorbereitung Abitur in Mathematik 
Inhalt: Analysis, Funktionen (lineare, quadratische, ganzrationale, trigonometrische, Exponentialfunktion, Lo-
garithmusfunktion sowie einfache Produkte und Quotienten von Funktionen) und ihre Schaubilder, Kurven-
diskussion, Differenzial und Integralrechnung, Lineare Algebra 
6 x 3 Unterrichtsstunden von 14:00 bis 15:00 Uhr, 27.12.2023 bis 04.01.2024 
 

Prüfungsvorbereitung Mittlere Reife in Mathematik 
Inhalt: Wiederholung und Training in den prüfungsrelevanten Themen 
5 x 3 Unterrichtsstunden von 9:30 bis 11:45 Uhr, 28.12.2023 bis 04.01.2024 
 

www.kolping-riedlingen.de 
Mehr Infos: https://kolping-macht-schule.de/linktree  
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, 
Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de 
 
 

Veranstaltungen, Anzeigen und Vereinsnachrichten 
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Ein Weihnachtskonzert mit Johann Sebastian Bach und Kirsten Sturm 
Am Freitag, den 29. Dezember gibt Kirsten Sturm, Gastprofessorin an der Musikhochschule in Frankfurt, um 
17 Uhr im Münster Obermarchtal ein weihnachtliches Orgelkonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach. 
Der Eintritt ist 10 €, für Studierende und Auszubildende 5 €. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt. 
Die Kasse öffnet um 16:30 Uhr.  
 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Weihnachtsferien 
Die Bücherei ist von Mittwoch, 27. Dezember 2023 bis Freitag, 05. Januar 2024 geschlossen. 
Ab Dienstag, 09. Januar 2024 haben wir wieder für Sie geöffnet. 
 
Wir möchten allen ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2024 alles Gute wünschen. 
 
Bei allen unseren Büchereibesuchern und fleißigen LeserInnen bedanken wir uns von Herzen für die Treue 
zur Bücherei im zu Ende gehenden Jahr. 
Wir freuen uns im neuen Jahr auf Sie. 
 
Ihr Team der Gemeindebücherei Oberstadion 
Nina Keßler, Anja Ziegele, Manuela Haible und Tabea Schweikert 
 
Tipp: Bis zum 22. Dezember haben Sie noch die Möglichkeit an unserem Bücherflohmarkt-Tisch im Ein-
gangsbereich des Rathauses günstig Bücher, u. a. Weihnachtsromane, zu erwerben. 
 

Öffnungszeiten der Bücherei  
Dienstag  15.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  18.00 – 19.00 Uhr 
Freitag  15.00 – 17.00 Uhr 
Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 09.00 – 11.00 Uhr 
 

Tel.: Bücherei                    07357 / 9214 - 14 
Rathaus                            9214 – 0 
Fax                               9214  - 19 
E-Mail Bücherei:   buecherei@oberstadion.de 
Online-Katalog der Gemeindebücherei Oberstadion:  Oberstadion.buchabfrage.de 
Gemeindebücherei Oberstadion, Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion 

 

 

Konzert im Münster Obermarchtal 

Gemeindebücherei Oberstadion 
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Kirchliche Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde Rottenacker 

 

 
Freitag, 15.Dezember 2023 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Wirtles Haus 
 
Samstag, 16.Dezember 2023 
10:00 Uhr Christbaumverkauf, Parkplatz ev. Kindergarten 
18:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, Waldhäusle 
19:00 Uhr Gottesdienst im Käppele in Mundeldingen (Vikarin Beck) 
 
Sonntag, 17.Dezember 2023 
Wochenspruch für die Woche nach dem 3.Advent: „Bereitet dem Herrn den 
Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“ Jesaja 40, 3.10  
09:30 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor Attenweiler (Vikarin Beck) 
 
Kinderkirche Krippenspiel – Wir bitten um Beachtung, dass die Probe 
ca. 1,5 Stunden dauert! 
14:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, Ev. Kirche, Konzert Jugendkapelle 
 
Montag, 18.Dezember 2023 
15:30 Uhr Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Eingang Haldengässle 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Eichenweg 8 
 
Dienstag, 19.Dezember 2023 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Rathaus 
 
Mittwoch, 20.Dezember 2023 
09:15 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Holländergässle 3 
20:00 Uhr  Kirchenchorprobe 
 
Donnerstag, 21.Dezember 2023 
13:00 Uhr  Oifach essa 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Am Silberberg 28 
18:30 Uhr All4One 
20:15 Uhr  Vorbereitung Kinderkirche 
 
Freitag, 22.Dezember 2023 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Bogenstr.2, Freiburger Hof 
 
Samstag, 23.Dezember 2023 
9.00 Uhr Hauptprobe Krippenspiel – Kleinkinder 
10.30 Uhr Hauptprobe Krippenspiel – Kinderkirche 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Bruckstr.29 
 
Lebendiger Adventskalender 2023 
Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember machen wir uns auf den Weg, in und 
vor unterschiedliche Häuser, um dort innezuhalten, Erzählungen zu hören, 
uns auf Weihnachten vorzubereiten, Lieder zu singen – gemeinsam Zeit 
miteinander zu verbringen. 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Anfangszeiten. 
Dazu laden wir Sie herzlich ein! Wir freuen uns auf Sie! 
 

Kirchenkonzert mit Saxophon und Orgel 
Es ist schon eine feste Tradition geworden - seit 25 Jahren -, dass der Pro-
fimusiker Christian Segmehl in Rottenacker das Jahr mit einem anspruchs-
vollen und interessanten Programm musikalisch verabschiedet.  
Christian Segmehl und Christian Schmid sind beides Berufsmusiker und 
wohnen im Allgäu. Sie laden alle Menschen aus nah und fern zum Konzert 
am Donnerstag, 28. Dezember um 19 Uhr mit Saxophon und Orgel in die 
Ev. Wolfgang Kirche in Rottenacker ein.  
Wichtig ist den Musikern, dass das Konzert keinen Eintritt kostet und es 
sich somit alle Menschen leisten können, dieses zu besuchen. 
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Ein ganz besonderes Highlight wird dieses Jahr die Mitwirkung des Kammerchors Tritonus aus Ochsenhau-
sen unter der Leitung von Klaus Brecht sein. Mit diesem hervorragenden Chor verbindet Segmehl seit vielen 
Jahren eine enge Freundschaft. 
Ebenfalls sind heuer sehr bekannte als auch unbekannte Werke zu hören: Zwei unterschiedliche 'Ave Maria' 
von Caccini und Piazzolla sind gefühlsbetonte Werke, die Christian Segmehl und Christian Schmid mit Kla-
vier vorne im Altarraum spielen werden. Natürlich kommt auch die Königin der Instrumente, die Orgel, zum 
Einsatz. Ein Ohrenschmaus wird sein, wie Segmehl und Schmid es meistern, dass Saxophon und Orgel zum 
einen miteinander verschmelzen und zum anderen miteinander konkurrieren.  
 
Gönnen Sie sich am Ende des Jahres nochmals ein musikalisches Erlebnis. Kommen Sie alleine, mit Freun-
den, mit Familie oder mit Kindern. 
 
Das Konzert dauert ca. 1 Stunde. Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich über eine Spende. 
 
Unsere Kontaktdaten: Ev. Pfarramt, Kirchstrasse 33, 89616 Rottenacker, Tel.: 07393/2298, Mail: Pfarramt.Rottenacker@elkw.de 

 
 

Kirchliche Mitteilungen für die Zeit vom  16. Dez.  – 26. Dez. 2023 
Katholische Kirche: Oberstadion - Hundersingen - Grundsheim - Unterstadion 
 

Hinweise und Mitteilungen  

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag     9.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag    15.00 – 18.00 Uhr 

Homepage: 
Kirchengemeinde Munderkingen:   www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 
Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:  www.se-donau-winkel.de 
 
Kath. Pfarramt Oberstadion:   07357-555  Fax-Nr. 07357-921080, 
     E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de     
Kath. Pfarramt Munderkingen:  07393-2282 Fax: 07393-953982,  
     E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de  
 

Pfarrer Dr. Thomas Pitour   tel. 07393-2282 oder 07393-953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka   tel. 07357-555 oder 0152-  175 674 35 
                    E-Mail: frforka@yahoo.com 
Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler  tel. 07393-959902 

                        luise.ziegler@drs.de 
Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner tel. 07393-959903 
      francesca.trautner@drs.de 
Seniorenbeauftragter Roland Gaschler  tel. 07391/758315 
      Roland.Gaschler@drs.de 
Gesamtkirchenpflege Jörg Schelhase  07393/959904 oder  
       GKG.Donau-Winkel@drs.de 

 

 
Rorate feiern wir an folgenden Terminen in den Winkelgemeinden: 
Samstag 16. Dezember 7.00Uhr Hundersingen 
Mittwoch 20. Dezember 7.00Uhr Rorate Schülermesse Oberstadion 
Samstag 23. Dezember 7.00Uhr Unterstadion 
Im Anschluss sind Sie in den jeweiligen Gemeinden herzlich zum Frühstück eingeladen! 
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Advents Wort-Gottes-Feier Hundersingen  
Sie sind herzlich eingeladen zur Kinder/ Eltern Wort-Gottes-Feier im Advent in der Kirche in Hundersingen. 
Am Dienstag 19. Dezember um 17.00Uhr  
An die Kinder: 
Mitzubringen: Gestaltetes Holzherz mit Namen, Zeit für die Feier und Herbergsuche. 
Wenn du noch kein Herz aus Holz bekommen hast, bekommst du eines an diesem Abend. 
Ich freue mich auf Euch! 
Iris Aßfalg 
 

Kindergottesdienst: 
An Weihnachten 25. Dezember feiern wir um 10.30Uhr einen Kindergottesdienst im Martinus-
heim in Oberstadion und am  
2. Weihnachtsfeiertag Dienstag 26. Dezember um 10.30Uhr  
im Ulrika Stüble in Unterstadion. 
Herzliche Einladung, wir freuen uns auf viele Kinder! 

Euer Kindergottesdienstteam 
 
 

Friedenslicht aus Bethlehem 2023  
 
Das Friedenslicht aus Bethlehem verbindet auf seinem über 3000 Kilome-
ter langen Weg nach Deutschland viele Nationen und Religionen mitei-
nander. Uns alle eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er – gerade 
im Heiligen Land, aber auch bei uns in Deutschland zerbrechlich und 
manchmal unerreichbar scheint. 

 
Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslich-
tes aus Betlehem wird in diesem Jahr an die Weihnachtsbotschaft „Auf der Suche nach Frieden“ und den 
Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert. Frieden braucht Vielfalt! Um ein friedliches Miteinander zu 
erreichen, braucht es Toleranz, Offenheit und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen. 
Denn schon ein altes Sprichwort sagt:  
„Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze, die eines anderen anzündest“. 
 
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir das Friedenslicht aus Bethlehem auch in unserer Seelsor-
geeinheit verteilen. Das Friedenslicht wird voraussichtlich ab Montag 18. Dezember in der St. Marti-
nus Kirche in Oberstadion sein.  
 
Wir haben dafür eine Kerze (mit Windschutz, Brenndauer ca. 2,5 Tage)  
für 2,00 Euro, zum Erwerben, beim Friedenslicht für Sie bereit stehen. 
(Bitte bringen Sie das Geld passend mit) 
 
 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Adveniat 2023  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
jeder sechste Mensch weltweit, der vor Armut, Gewalt und Hoffnungslosigkeit flieht, stammt 
aus Lateinamerika oder der Karibik. Während viele staatliche Einrichtungen oft tatenlos zu-
schauen, ist es die Kirche vor Ort, die sich für ein menschenwürdiges Leben der Flüchtlinge 
einsetzt. Unser Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt sie seit Jahrzehnten dabei. 
Dazu passend steht die diesjährige Weihnachtsaktion von Adveniat unter dem Motto „Flucht 
trennt. Hilfe verbindet“.  
An Beispielen aus Kolumbien, Panama und Guatemala zeigt Adveniat, wie sich Gemeinde-
mitglieder, Ordensleute und Priester mit großem Einsatz um die Flüchtenden kümmern: sei 
es mit Gemeinschaftsküchen, mit der Unterkunft in sicheren Flüchtlingsherbergen, mit medi-
zinischer Versorgung, mit juristischem, psychologischem oder seelsorglichem Beistand. Da-
mit gibt die Kirche in Lateinamerika und der Karibik denjenigen neue Hoffnung, die viel zu 
oft auch um ihr Leben fürchten müssen.  
Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Lateinamerika und der prekären Lage der Flüchtenden sind 
die kirchlichen Unterstützungsangebote wichtiger denn je. Deshalb bitten wir Sie um Ihre solidarische und 
großzügige Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von Adveniat zugutekommt. Zeigen Sie 
sich den armen Menschen in Lateinamerika und der Karibik verbunden, auch durch Ihr Gebet! 
 
Für die Diözese Rottenburg Stuttgart 
+Dr. Gebhard Fürst 
Bischof 
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Adventskonzert in der St. Martinus Kirche in Oberstadion 
 
Am Samstag 16. Dezember um 17.00Uhr findet in der St. Martinus Kirche in Oberstadion ein Adventskonzert 
von Graf Franz-Georg von Schönborn zum Gedenken an seinen Vater Graf Alexander von Schönborn statt. 
Das Kammerorchester Tritonus Landesakademie Ochsenhausen wird  
dieses Konzert gestalten.  
 
Der Eintritt ist frei, um Spenden werden gebeten! 
 
Herzliche Einladung 

 
 
Jahresprogramme 2023 der Dekanatsgeschäftsstelle 
Regelmäßig finden Sie Informationen zu aktuellen Aktionen des Dekanats Ehingen/Ulm in den Schaukästen 
vor den Kirchen der Winkelgemeinden 
 
 
 

Gottesdienste i.d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel 

 
Samstag 16. Dezember 
7.00Uhr Rorate Hundersingen 
7.00Uhr Rorate Hausen a. B. 
17.00Uhr Adventskonzert von Graf Franz-Georg von Schönborn  

zum Gedenken an seinen Vater Graf Alexander von Schönborn  
17.30Uhr Beichtgelegenheit Munderkingen 
17.45Uhr Beichtgelegenheit Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Sonntag 17. Dezember 
9.00Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier Munderkingen 
18.30Uhr Bußfeier Munderkingen 
 
Montag 18. Dezember  
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz Pfarrhof Oberstadion 
 
Dienstag 19. Dezember 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim  
 
Mittwoch 20. Dezember 
7.00Uhr Rorate Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30Uhr Rorate Eucharistiefeier Emerkingen 
 
Donnerstag 21. Dezember  
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Freitag 22. Dezember  
6.00Uhr Rorate mit Erstkommunionkindern Munderkingen 
18.00Uhr Eucharistische Anbetung Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
 
Samstag 23. Dezember 
7.00Uhr Rorate Unterstadion 
17.30Uhr Beichtgelegenheit Munderkingen 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
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Sonntag 24. Dezember Heiligabend Adveniat Kollekte 
16.00Uhr Krippenspiel Oberstadion 
16.00Uhr Krippenspiel Rottenacker 
16.00Uhr Krippenspiel Munderkingen 
16.30Uhr Krippenspiel Emerkingen 
18.30Uhr Christmette Unterstadion 
18.00Uhr Christmette Unterwachingen 
22.00Uhr Christmette Hundersingen 
22.00Uhr Christmette Munderkingen 
 
Montag 25. Dezember Weihnachten Adveniat Kollekte 
9.00Uhr feierl. Hochamt Grundsheim 
9.00Uhr feierl. Hochamt Rottenacker 
10.30Uhr feierl. Hochamt Oberstadion 

 Kindergottesdienst im Martinusheim 
  Im Anschluss Kindersegnung  

10.30Uhr feierl. Hochamt Munderkingen 
 
Dienstag 26. Dezember 2. Weihnachtsfeiertag 
9.00Uhr Eucharistiefeier Hundersingen 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
 Kindergottesdienst im Ulrika Stüble  
  Im Anschluss Kindersegnung   
10.30Uhr Eucharistiefeier Hausen a. B. 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier Munderkingen 
 
 

G o t t e s d i e n s t e  
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion 
 

Samstag 16. Dezember   
17.00Uhr Adventskonzert von  
   Graf Franz-Georg von Schönborn zum Gedenken an seinen Vater  
  Graf Alexander von Schönborn 
 
3. Adventssonntag (Gaudete) 
Sonntag 17. Dezember 
9.00Uhr  Eucharistiefeier 
 
Mittwoch 20. Dezember  
7.00Uhr Rorate Schülermesse 
 Minis: Marie Ma., Elias 
 Im Anschluss sind sie herzlich zum Frühstück ins Martinusheim eingeladen. 
 
Freitag 22. Dezember  
18.00Uhr eucharistische Anbetung 
 Mitgestaltet von der Musikgruppe 
18.30Uhr Eucharistiefeier - Mitgestaltet von der Musikgruppe   

Ged. f. S. E. Graf Alexander Friedrich von Schönborn 
Ged. f. Rosina, Irmgard u. Josef Epp 
Jahrtag f. Ferdinand Eggert 
 

4. Advent (Heiligabend) Adveniat Kollekte 
Sonntag 24. Dezember 
16.00Uhr Krippenspiel  
 Anschließend verkaufen die Ministranten Punsch und Glühwein 
 
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn  
Montag 25. Dezember Adveniat Kollekte 
10.30Uhr feierl. Hochamt 
  Kindergottesdienst im Martinusheim  
 Im Anschluss Kindersegnung in der Kirche 
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Marienkapelle Mundeldingen 
 
Mittwoch 20. Dezember 
19.00Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. Konrad Härle 
 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
Samstag 16. Dezember 
7.00Uhr Rorate  
  Im Anschluss sind sie herzlich zum Frühstück ins Pfarrhaus eingeladen. 
 
4. Advent (Heiligabend) Adveniat Kollekte 
Sonntag 24. Dezember 
22.00Uhr Christmette - Mitgestaltet vom Kirchenchor 
 
2. Weihnachtsfeiertag  
Dienstag 26. Dezember  Hl. Stephanus 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
 
 

Pfarrgemeinde St. Maria u. Selige Ulrika, Unterstadion 

Vorabend 3. Adventssonntag 
Samstag 16. Dezember 
17.45Uhr Beichtgelegenheit 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 
Donnerstag 21. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 
Samstag 23. Dezember 
7.00Uhr Rorate 
 Im Anschluss sind sie herzlich zum Frühstück ins  
  Ulrika Stüble eingeladen. 
 
4. Advent Heiligabend Adveniat Kollekte 
Sonntag 24. Dezember 
22.00Uhr Christmette 
 
2. Weihnachtsfeiertag – Hl. Stephanus 
Dienstag 26. Dezember 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
  Kindergottesdienst im Ulrika Stüble  
  Im Anschluss Kindersegnung in der Kirche 
 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
 
3. Adventssonntag (Gaudete) 
Sonntag 17. Dezember 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
  Mini: Sophia, Finja 
 
Dienstag 19. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
  Mini: Anna, Sarah 
 
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn  
Montag 25. Dezember Adveniat Kollekte 
9.00Uhr feierl. Hochamt 
 Mini: alle 
 


